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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2016/05/0023 E 23. November 2016 RS 2

Stammrechtssatz

Ein subjektiv-öAentliches Nachbarrecht kommt in Bezug auf Immissionen nur im Hinblick auf jene Immissionen in

Frage, die im § 48 NÖ BauO 2014 taxativ aufgezählt sind. Nur diese Belästigungen hat die Baubehörde zu prüfen;

hinsichtlich anderer Immissionen kommt entweder ein anderes Verwaltungsverfahren oder der Zivilrechtsweg in

Betracht (Hinweis E vom 28. April 2006, 2005/05/0171, mwN).

Schlagworte

Baurecht Nachbar Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Schutz vor

Immissionen BauRallg5/1/6 Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Vorschriften,

die keine subjektiv-öffentliche Rechte begründen BauRallg5/1/9
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